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6. Kapitel: Dienstleistungshandel 
 

Art. 43             Anwendungs- und Geltungsbereich 
1. Dieses Kapitel gilt für Massnahmen einer Vertragspartei, die den Dienstleis- 
tungshandel betreffen und von zentralen, regionalen und lokalen Regierungen und 
Behörden und von nichtstaatlichen Stellen in Ausübung der ihnen von zentralen, 
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regionalen oder lokalen Regierungen oder Behörden übertragenen Befugnisse 
getroffen werden. Er gilt für alle Dienstleistungssektoren. 
2.  Bezüglich Luftverkehrsdienstleistungen gilt dieses Kapitel weder für Massnah- 
men,  die  bereits  gewährte  Luftverkehrsrechte  betreffen,  wie  auch  immer  diese 
gewährt wurden, noch für Massnahmen, welche Dienstleistungen betreffen, die 
unmittelbar mit der Ausübung von Luftverkehrsrechten zusammenhängen, sofern sie 
nicht Folgendes betreffen: 

(a)   Luftfahrzeuginstandsetzungs- und -wartungsdienstleistungen; 
(b)   Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen; oder 
(c)   Dienstleistungen computergestützter Reservierungssysteme (CRS). 

3. Die Artikel 45–47 gelten nicht für Gesetze, Vorschriften oder Erfordernisse in 
Bezug auf Dienstleistungen, die von öffentlichen Stellen für staatliche Zwecke 
beschafft werden und nicht für den kommerziellen Wiederverkauf oder zur Nutzung 
bei der Erbringung von Dienstleistungen für den kommerziellen Verkauf bestimmt 
sind. 

 
Art. 44             Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Kapitels: 

(a) bedeutet «Luftfahrzeuginstandsetzungs- und -wartungsdienstleistungen» 
Arbeiten an einem aus dem Verkehr gezogenen Luftfahrzeug oder Luftfahr- 
zeugteil und schliesst die sogenannte Line-maintenance aus; 

(b)    bedeutet «gewerbliche Niederlassung» jede Art geschäftlicher oder berufli- 
cher Niederlassung, einschliesslich durch: 
(i)    die Errichtung, den Erwerb oder die Fortführung einer juristischen Per- 

son; oder 
(ii)  die Errichtung oder die Fortführung einer Zweigstelle oder einer Ver- 

tretung; 
im Gebiet einer Vertragspartei zur Erbringung einer Dienstleistung; 

(c) bedeutet    «Dienstleistungen   computergestützter   Reservierungssysteme 
(CRS)» Dienstleistungen, die mithilfe computergestützter Systeme erbracht 
werden, welche Informationen über die Flugpläne von Luftverkehrsunter- 
nehmen, über die Verfügbarkeit von Beförderungskapazitäten sowie über 
Tarife und Tarifregelungen enthalten und mit denen Reservierungen vorge- 
nommen oder Flugtickets ausgestellt werden können; 

(d)   umfasst der Begriff «direkte Steuern» alle Steuern auf dem Gesamteinkom- 
men, auf dem Gesamtkapital oder auf Einkommens- oder Kapitalteilen ein- 
schliesslich Steuern auf Gewinnen aus der Veräusserung von Vermögen, 
Steuern  auf  Immobilienvermögen, Erbschaften und  Schenkungen, Steuern 
auf der von Unternehmen gezahlten Gesamtlohn- oder Gesamtgehaltssumme 
sowie Steuern auf Wertsteigerungen des Kapitals; 
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(e)   bedeutet «juristische Person» eine nach geltendem Recht ordnungsgemäss 

gegründete oder anderweitig errichtete rechtsfähige Organisationseinheit 
unabhängig davon, ob sie der Gewinnerzielung oder einem anderweitigen 
Zweck dient und ob sie in privatem oder staatlichem Eigentum steht, ein- 
schliesslich Kapitalgesellschaften, treuhänderisch tätiger Einrichtungen, Per- 
sonengesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen, Einzelunternehmen oder 
Verbänden; 

(f)   eine juristische Person: 
(i)    steht  «im  Eigentum» von  Personen  einer  Vertragspartei, wenn  sich 

mehr als 50 Prozent ihres Eigenkapitals im wirtschaftlichen Eigentum 
von Personen der betreffenden Vertragspartei befinden; 

(ii)   wird von Personen einer Vertragspartei «beherrscht», wenn solche Per- 
sonen befugt sind, die Mehrheit ihrer Geschäftsführer zu benennen oder 
ihre Tätigkeit auf andere Weise rechtlich zu bestimmen; 

(iii)  ist  mit einer anderen Person  «verbunden», wenn  sie  die betreffende 
andere Person beherrscht oder von ihr beherrscht wird; oder wenn si 
und   die   betreffende  andere   Person   beide   von   derselben   Person 
beherrscht werden; 

(g)   bedeutet «juristische Person  einer Vertragspartei» eine juristische Person, 
die entweder: 
(i)    nach dem Recht der betreffenden Vertragspartei gegründet oder ander- 

weitig errichtet ist und die wesentliche Geschäfte tätigt im Gebiet: 
(A)  einer der beiden Vertragsparteien; oder 
(B) eines Mitglieds der Welthandelsorganisation und im Eigentum 

natürlicher Personen der betreffenden Vertragspartei oder juristi- 
scher Personen, die alle Voraussetzungen von Buchstabe (A) erfül- 
len, steht oder von ihnen beherrscht wird; oder 

(ii)   im Fall der Erbringung einer Dienstleistung durch eine gewerbliche 
Niederlassung, die im Eigentum steht oder kontrolliert wird von: 
(A)  natürlichen Personen der betreffenden Vertragspartei; oder 
(B)  juristischen Personen der betreffenden Vertragspartei gemäss Zif- 

fer (i); 
(h)   bedeutet «Massnahme» jede von einer Vertragspartei getroffene Massnah- 

me, unabhängig davon, ob sie in Form eines Gesetzes, einer Vorschrift, einer 
Regel, eines Verfahrens, eines Entscheides, eines Verwaltungsakts oder in 
irgendeiner anderen Form getroffen wird; 

(i)    umfasst  der  Begriff  «den  Dienstleistungshandel betreffende  Massnahmen 
einer Vertragspartei» Massnahmen in Bezug auf: 
(i)    den Kauf, die Bezahlung oder die Nutzung einer Dienstleistung; 
(ii)   im Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung den Zugang 

zu und die Nutzung von Dienstleistungen, bezüglicher deren diese Ver- 
tragspartei verlangt, dass sie der Öffentlichkeit allgemein angeboten 
werden; 
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(iii) den Aufenthalt, einschliesslich der gewerblichen Niederlassung, von 

Personen einer Vertragspartei zur Erbringung einer Dienstleistung im 
Gebiet der Vertragspartei; 

(j)    bedeutet «Erbringer einer Dienstleistung mit Monopolstellung» jede öffent- 
liche oder private Person, die auf dem betreffenden Markt des Gebiets einer 
Vertragspartei durch diese Vertragspartei formell oder tatsächlich als allei- 
niger Erbringer der betreffenden Dienstleistung ermächtigt oder eingesetzt 
ist; 

(k)   bedeutet «natürliche Person einer Vertragspartei» eine natürliche Person, die 
nach dem Recht der betreffenden Vertragspartei: 
(i)    in Bezug auf Japan japanischer Staatsangehöriger ist; oder 
(ii)   in Bezug auf die Schweiz: 

(A)  schweizerischer Staatsangehöriger ist; oder 
(B)  eine natürliche Person mit dauerhaftem Aufenthalt, die sich in der 

Schweiz aufhält; 
(l)    bedeutet «Person» entweder eine natürliche oder eine juristische Person; 
(m)  bedeutet «Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen» die 

Möglichkeiten des betreffenden Luftverkehrsunternehmens, seine Luftver- 
kehrsdienstleistungen frei zu verkaufen und zu vermarkten, einschliesslich 
aller Aspekte der Vermarktung wie Marktforschung, Werbung und Vertrieb. 
Darunter fallen nicht die Festsetzung der Preise für Luftverkehrsdienstleis- 
tungen und der dafür geltenden Bedingungen; 

(n)   schliesst der Ausdruck «Dienstleistungen» jede Art von Dienstleistungen in 
jedem Sektor ein, mit Ausnahme von Dienstleistungen, die in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erbracht werden; 

(o)   bedeutet  «Dienstleistungsnutzer» jede  Person,  die  eine  Dienstleistung in 
Anspruch nimmt oder nutzt; 

(p)   bedeutet  «Dienstleistung der  anderen  Vertragspartei» eine  Dienstleistung, 
die erbracht wird: 
(i)    aus dem oder in dem Gebiet der anderen Vertragspartei oder im Fall des 

Seeverkehrs von einem nach den Gesetzen der anderen Vertragspartei 
registrierten Wasserfahrzeug oder von einer Person der anderen Ver- 
tragspartei, welche die Dienstleistung durch den Betrieb oder durch 
vollständige oder teilweise Nutzung des Wasserfahrzeugs erbringt; oder 

(ii)   im Fall der Erbringung einer Dienstleistung durch gewerbliche Nieder- 
lassung oder durch den Aufenthalt natürlicher Personen: durch einen 
Dienstleistungserbringer der anderen Vertragspartei; 

(q)   bedeutet «in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistung» jede 
Art von Dienstleistung, die weder zu gewerblichen Zwecken noch im Wett- 
bewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern erbracht wird; 

(r)  bedeutet  «Dienstleistungserbringer» eine  Person,  die  eine  Dienstleistung 
erbringt oder zu erbringen sucht; 
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Anmerkung: Wird eine Dienstleistung nicht unmittelbar von einer juristischen Person, 
sondern durch andere Formen der gewerblichen Niederlassung wie eine Zweigstelle 
oder eine Vertretung erbracht oder zu erbringen gesucht, so erhält der Dienstleistungs- 
erbringer (d. h. die juristische Person) durch eine solche Niederlassung dennoch die 
Behandlung, die den Dienstleistungserbringern im Rahmen dieses Kapitels gewährt 
wird. Eine solche Behandlung wird auf die Niederlassung ausgeweitet, von der die 
Dienstleistung erbracht oder zu erbringen gesucht wird, braucht aber sonstigen 
Betriebsteilen des Erbringers, die ausserhalb des Gebiets ansässig sind, in dem die 
Dienstleistung erbracht oder zu erbringen gesucht wird, nicht gewährt zu werden. 

(s)    umfasst der Begriff «Erbringung einer Dienstleistung» die Produktion, den 
Vertrieb, die Vermarktung, den Verkauf und die Bereitstellung einer Dienst- 
leistung; 

(t)    bedeutet «Dienstleistungshandel» die Erbringung einer Dienstleistung: 
(i)    aus dem Gebiet einer Vertragspartei in das Gebiet der anderen Ver- 

tragspartei («grenzüberschreitende Erbringung»); 
(ii)   im Gebiet einer Vertragspartei an den Dienstleistungsnutzer der ande- 

ren Vertragspartei («Konsum im Ausland»); 
(iii) durch einen Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei durch eine 

gewerbliche Niederlassung im Gebiet der anderen Vertragspartei 
(«gewerbliche Niederlassung»); 

(iv)  durch einen Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei durch natür- 
liche Personen dieser Vertragspartei, die sich im Gebiet der anderen 
Vertragspartei aufhalten («Anwesenheit natürlicher Personen»); und 

(u)   bedeutet «Verkehrsrechte» das Recht, Dienste im Linien- und Gelegenheits- 
luftverkehr zu betreiben und/oder Fluggäste, Fracht und Post gegen Entgelt 
aus dem Gebiet einer Vertragspartei in dasselbe, innerhalb desselben oder 
über dasselbe zu befördern, einschliesslich des Rechts, die zu bedienenden 
Punkte und Strecken, die anzubietenden Beförderungsarten, die bereitzustel- 
lenden Kapazitäten, die zu berechnenden Tarife und die Tarifbedingungen 
sowie die Kriterien für die Benennung von Luftverkehrsunternehmen, unter 
anderem Anzahl, Eigentum und Kontrolle, festzulegen. 

 
Art. 45             Meistbegünstigung 
1.  Vorbehältlich der Massnahmen, die in Übereinstimmung mit Artikel VII GATS 
ergriffen werden, und sofern in ihrer Vorbehaltsliste nach Artikel 57 nicht anders 
bestimmt, gewährt eine Vertragspartei hinsichtlich aller Massnahmen, welche die 
Erbringung von Dienstleistungen betreffen, den Dienstleistungen und Dienst- 
leistungserbringern der anderen Vertragspartei unverzüglich und bedingungslos eine 
Behandlung, die nicht weniger günstig ist als diejenige, die sie den gleichen Dienst- 
leistungen oder Dienstleistungserbringern jeglicher Nichtvertragspartei gewährt. 
2.  Die Bestimmungen dieses Kapitels sind nicht dahingehend auszulegen, dass einer 
Vertragspartei das Recht verwehrt wird, angrenzenden Ländern Vorteile zu gewäh- 
ren  oder  einzuräumen, um,  beschränkt  auf  unmittelbare  Grenzgebiete, den  Aus- 
tausch von örtlich erbrachten und in Anspruch genommenen Dienstleistungen zu 
erleichtern. 
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3.  Die Gewährung einer Behandlung nach anderen von einer Vertragspartei abge- 
schlossenen und nach Artikel V oder Vbis GATS notifizierten Abkommen fällt nicht 
unter Absatz 1. 
4.  Schliesst eine  Vertragspartei ein  Abkommen der  Art  nach  Absatz  3  ab  oder 
ändert sie ein solches, so notifiziert sie dies unverzüglich der anderen Vertragspartei 
und ist bestrebt, der anderen Vertragspartei eine Behandlung zu gewähren, die nicht 
weniger günstig ist als nach jenem Abkommen. Die erstere Vertragspartei verhan- 
delt auf Ersuchen der anderen Vertragspartei über die Aufnahme einer Behandlung 
in dieses Abkommen, die nicht weniger günstig ist als nach jenem Abkommen. 

 
Art. 46             Marktzugang 
1.  Hinsichtlich des Marktzugangs durch die in Artikel 44 Buchstabe (t) bestimmten 
Erbringungsarten gewährt eine Vertragspartei den Dienstleistungen und Dienstleis- 
tungserbringern der anderen Vertragspartei eine Behandlung in  Übereinstimmung 
mit ihrer Vorbehaltsliste nach Artikel 57. 
Anmerkung: Sofern in ihrer Vorbehaltsliste nach Artikel 57 bezüglich des Marktzugangs nicht 
anders bestimmt und falls der grenzüberschreitende Kapitalverkehr einen wesentlichen Teil der 
nach  Erbringungsart  gemäss  Artikel  44  Buchstabe  (t)(i)  erbrachten  Dienstleistung  selbst 
darstellt,  wird  eine  Vertragspartei  hiermit  verpflichtet,  diesen  Kapitalverkehr  zuzulassen. 
Soweit in ihrer Vorbehaltsliste nach Artikel 57 bezüglich des Marktzugangs nicht anders 
bestimmt  und  falls  eine  Dienstleistung nach  Erbringungsart  gemäss  Artikel  44  Buchstabe 
(t)(iii) erbracht wird, wird eine Vertragspartei hiermit verpflichtet, entsprechende Vermögens- 
übertragungen in ihr Gebiet zuzulassen. 

2.  Sofern in ihrer Vorbehaltsliste nach Artikel 57 nicht anders bestimmt, werden die 
Massnahmen, die eine Vertragspartei regional oder für ihr gesamtes Gebiet weder 
aufrechterhalten noch einführen darf, wie folgt bestimmt: 

(a)   Beschränkungen der Anzahl Dienstleistungserbringer durch zahlenmässige 
Quoten, Monopole oder Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen 
Rechten oder durch das Erfordernis einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 

(b)   Beschränkungen des Gesamtwerts der Dienstleistungsgeschäfte oder des 
Betriebsvermögens durch zahlenmässige Quoten oder durch das Erfordernis 
einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 

(c)   Beschränkungen der Gesamtzahl der Dienstleistungen oder des Gesamt- 
volumens erbrachter Dienstleistungen durch die Festsetzung bestimmter zah- 
lenmässiger Einheiten in Form von Quoten oder durch das Erfordernis einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 
Anmerkung: Dieser Buchstabe erfasst nicht Massnahmen einer Vertragspartei, welche 
Produktionsmittel für die Erbringung von Dienstleistungen beschränken. 

(d)  Beschränkungen der Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem 
bestimmten Dienstleistungssektor beschäftigt werden dürfen oder die ein 
Dienstleistungserbringer beschäftigen darf und die zur Erbringung einer 
bestimmten Dienstleistung erforderlich sind und in unmittelbarem Zusam- 
menhang damit stehen, durch zahlenmässige Quoten oder durch das Erfor- 
dernis einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 
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(e)   Massnahmen, die bestimmte Rechtsformen oder Formen von Gemein- 

schaftsunternehmen einschränken oder diese erfordern, durch die ein Dienst- 
leistungserbringer eine Dienstleistung erbringen darf; und 

(f)    Beschränkungen der  Beteiligung  ausländischen  Kapitals  durch  Festsetzung 
einer prozentualen Höchstgrenze für die ausländische Beteiligung oder für den 
Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

 
Art. 47             Inländerbehandlung 
1.  Sofern in ihrer Vorbehaltsliste nach Artikel 57 nicht anders bestimmt, gewährt 
jede Vertragspartei den Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern der anderen 
Vertragspartei hinsichtlich aller Massnahmen, welche die Erbringung von Dienst- 
leistungen betreffen, eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als diejenige, 
die sie ihren eigenen gleichen Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern 
gewährt. 
Anmerkung: Dieser Artikel ist nicht dahingehend auszulegen, dass eine Vertragspartei einen 
Ausgleich  für  allfällige  inhärente  Wettbewerbsnachteile  gewähren  muss,  die  sich  daraus 
ergeben, dass die betreffenden Dienstleistungen oder Dienstleistungserbringer ausländischer 
Natur sind. 

2.  Eine Vertragspartei kann das Erfordernis von Absatz 1 dadurch erfüllen, dass sie 
Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern der anderen Vertragspartei eine 
Behandlung gewährt, die mit derjenigen, die sie ihren eigenen gleichen Dienst- 
leistungen und Dienstleistungserbringern gewährt, entweder formal identisch oder 
formal unterschiedlich ist. 
3.  Eine formal gleiche oder formal unterschiedliche Behandlung gilt dann als weni- 
ger günstig, wenn sie die Wettbewerbsbedingungen zugunsten von Dienstleistungen 
oder Dienstleistungserbringern der Vertragspartei gegenüber gleichen Dienstleistun- 
gen und Dienstleistungserbringern der anderen Vertragspartei verändert. 
4.  Eine Vertragspartei kann bezüglich einer Massnahme der anderen Vertragspartei, 
die in den Geltungsbereich eines zwischen den Vertragsparteien abgeschlossenen 
Doppelbesteuerungsabkommens  fällt,  diesen  Artikel  in  Streitbeilegungsverfahren 
nach dem 14. Kapitel nicht anrufen. 

 
Art. 48             Innerstaatliche Regelungen 
1.  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass alle allgemein geltenden Massnahmen, die 
den Dienstleistungshandel betreffen, angemessen, objektiv und unparteiisch ange- 
wendet werden. 
2.  Fordert eine Vertragspartei für die Erbringung einer Dienstleistung eine Bewilli- 
gung, so geben die zuständigen Behörden dieser Vertragspartei dem Antragsteller 
innert angemessener Frist nach der Eingabe eines nach den innerstaatlichen Geset- 
zen und Vorschriften als vollständig zu betrachtenden Antrags auf Bewilligung die 
Entscheidung über den Antrag bekannt. Auf Antrag des Antragstellers geben die 
zuständigen Behörden der Vertragspartei diesem ohne unangemessenen Verzug 
Auskunft über den Stand der Bearbeitung des Antrags. 
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3. Jede Vertragspartei sieht angemessene Verfahren zur Überprüfung der Fach- 
kenntnisse der Angehörigen der freien Berufe der anderen Vertragspartei vor. 
4. (a)   Jede Vertragspartei wendet Zulassungs- und Befähigungserfordernisse und 

-verfahren sowie technische Normen auf eine Weise an, die: 
(i)    auf  objektiven  und  transparenten  Kriterien  wie  Fachkenntnis  und 

Fähigkeit zur Erbringung der Dienstleistung beruhen; 
(ii)  nicht  belastender  sind,  als  dies  zur  Sicherstellung der  Qualität  der 

Dienstleistung erforderlich ist; und 
(iii)  im Fall von Zulassungs- oder Überprüfungsverfahren bezüglich techni- 

scher Normen oder Befähigungserfordernisse nicht als solche die 
Erbringung der Dienstleistung beschränken. 

(b)   Bei der Beurteilung, ob eine Vertragspartei die Pflicht nach Buchstabe (a) 
erfüllt, sind die von der Vertragspartei angewendeten internationalen Nor- 
men einschlägiger internationaler Organisationen zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Der Begriff «einschlägige internationale Organisationen» bezieht sich auf 
internationale Gremien, denen die entsprechenden Organe beider Vertragsparteien 
angehören können. 

5.  Die Absätze 1–4 sind für eine Vertragspartei nur in Sektoren bindend, in denen 
sie in ihrer Liste im GATS spezifische Verpflichtungen übernommen hat. 
Anmerkung: Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet «Sektor» einen Teilsektor oder mehrere 
oder alle Teilsektoren der betreffenden Dienstleistung gemäss der Liste der Vertragspartei im 
GATS. 

6.  Jede Vertragspartei behält Gerichte, Schiedsgerichte, Verwaltungsgerichte oder 
-verfahren bei oder führt solche so bald wie möglich ein, die auf Antrag eines betrof- 
fenen Dienstleistungserbringers der anderen Vertragspartei die umgehende Überprü- 
fung von Verwaltungsentscheidungen mit Auswirkungen auf den Dienstleistungs- 
handel  gewährleisten  oder  in  begründeten  Fällen  geeignete  Abhilfemassnahmen 
treffen. Werden solche Verfahren nicht unabhängig von der Behörde durchgeführt, 
die mit der betreffenden Verwaltungsentscheidung betraut ist, so stellt die Vertrags- 
partei sicher, dass die Verfahren tatsächlich eine objektive und unparteiische Über- 
prüfung gewährleisten. 
7.  Die  Vertragsparteien  prüfen  gemeinsam  die  Ergebnisse  der  Verhandlungen 
gemäss Artikel VI Absatz 4 GATS, um die in solchen Verhandlungen vereinbarten 
Disziplinen gegebenenfalls in dieses Kapitel einzubeziehen. 

 
Art. 49             Anerkennung 
1. Zum Zweck der vollständigen oder teilweisen Erfüllung ihrer entsprechenden 
Normen oder Kriterien für die Zulassung, Genehmigung oder Bescheinigung von 
Dienstleistungserbringern prüft jede Vertragspartei gebührend alle Ersuchen der 
anderen Vertragspartei um Anerkennung der Ausbildung oder der Berufserfahrung, 
der Anforderungen oder der Zulassungen oder Bescheinigungen, die in dieser Ver- 
tragspartei erworben, erfüllt oder erteilt worden sind. Diese Anerkennung kann auf 
einem Abkommen oder einer Vereinbarung mit der anderen Vertragspartei beruhen 
oder einseitig gewährt werden. 
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2.  Anerkennt eine Vertragspartei durch ein Abkommen oder eine Vereinbarung die 
Ausbildung oder Berufserfahrung oder die Erfüllung von Anforderungen, Zulassun- 
gen oder Bescheinigungen, die in einer Nichtvertragspartei erworben oder erfüllt 
worden sind, so räumt die betreffende Vertragspartei der anderen Vertragspartei 
angemessene Gelegenheit ein, über den Beitritt zu einem solchen bestehenden oder 
künftigen Abkommen oder einer solchen bestehenden oder künftigen Vereinbarung 
zu verhandeln oder ein ähnliches Abkommen oder eine ähnliche Vereinbarung mit 
ihr auszuhandeln. Gewährt eine Vertragspartei eine Anerkennung einseitig, so gibt 
sie der anderen Vertragspartei angemessene Gelegenheit, den Nachweis zu erbrin- 
gen, dass die Ausbildung, Berufserfahrung, Erfüllung von Anforderungen, Zulas- 
sungen oder Bescheinigungen, die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei 
erworben oder erteilt worden sind, ebenfalls anzuerkennen sind. 
3.  Eine Vertragspartei darf die Anerkennung nicht in einer Weise gewähren, die bei 
der Anwendung ihrer Normen oder Kriterien für die Zulassung, Genehmigung oder 
Bescheinigung von Dienstleistungserbringern ein Mittel zur Diskriminierung zwi- 
schen verschiedenen Ländern oder eine verdeckte Beschränkung des Dienstleis- 
tungshandels darstellen würde. 

 
Art. 50             Grenzüberschreitung natürlicher Personen 
1.  Dieser Artikel gilt für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die Dienst- 
leistungserbringer einer Vertragspartei sind, sowie für natürliche Personen einer 
Vertragspartei, die von einem Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei in Bezug 
auf die Erbringung einer Dienstleistung beschäftigt werden. 
2. Dieses Kapitel gilt weder für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die 
Zugang  zum  Arbeitsmarkt  einer  Vertragspartei  suchen,  noch  für  Massnahmen, 
welche die Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft, den dauerhaften Aufenthalt 
oder die dauerhafte Beschäftigung betreffen. 
3. Spezifische Verpflichtungen einer Vertragspartei in Bezug auf Massnahmen 
betreffend die Grenzüberschreitung natürlicher Personen der anderen Vertragspartei, 
die Dienstleistungen erbringen, sind in Anhang VIII enthalten. Natürlichen Perso- 
nen, die von Anhang VIII erfasst werden, ist es in Übereinstimmung mit den Bedin- 
gungen dieses Kapitels gestattet, die Dienstleistung zu erbringen. 
4. Für die Zwecke dieses Kapitels gilt Artikel 62 Absatz 3 mutatis mutandis. 

 
Art. 51             Monopole und Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen 

Rechten 
1.  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass kein Dienstleistungserbringer mit Monopol- 
stellung in ihrem Gebiet bei der Erbringung der Dienstleistung auf dem entspre- 
chenden Markt in einer Weise handelt, die mit den Pflichten dieser Vertragspartei 
nach den Artikeln 45–47 unvereinbar ist. 
2. Tritt ein Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei mit Monopolstellung 
entweder unmittelbar oder über ein verbundenes Unternehmen bei der Erbringung 
einer Dienstleistung ausserhalb seines Monopolbereichs im Wettbewerb auf, so stellt 



10  

 

 
diese Vertragspartei sicher, dass ein solcher Erbringer seine Monopolstellung nicht 
dadurch missbraucht, dass er in ihrem Gebiet in einer Weise tätig ist, die mit den 
Verpflichtungen dieser Vertragspartei nach den Artikeln 46 und 47 unvereinbar ist. 
3.  Dieser Artikel gilt auch für Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen Rech- 
ten, sofern eine Vertragspartei rechtlich oder tatsächlich: 

(a)   eine kleine Zahl von Dienstleistungserbringern genehmigt oder einsetzt; und 
(b)   den Wettbewerb unter diesen Erbringern in ihrem Gebiet wesentlich unter- 

bindet. 
 

Art. 52             Geschäftspraktiken 
1. Die Vertragsparteien anerkennen, dass gewisse Geschäftspraktiken von Dienst- 
leistungserbringern, soweit sie nicht unter Artikel 51 fallen, den Wettbewerb behin- 
dern und damit den Dienstleistungshandel beschränken können. 
2.  Unbeschadet des 10. Kapitels nimmt eine Vertragspartei auf Antrag der anderen 
Vertragspartei  Konsultationen  auf,  um  die  in  Absatz 1  genannten  Praktiken  zu 
beseitigen. Die Vertragspartei, an die der Antrag gerichtet wird, prüft diesen gründ- 
lich und wohlwollend und wirkt dadurch mit, dass sie öffentlich zugängliche, nicht 
vertrauliche Informationen von Belang für die betreffende Angelegenheit zur Verfü- 
gung stellt. Die Vertragspartei, an die der Antrag gerichtet wird, gibt der antragstel- 
lenden Vertragspartei ferner vorbehältlich ihres Rechts und des Abschlusses eines 
befriedigenden Abkommens über die Wahrung der Vertraulichkeit durch die antrag- 
stellende Vertragspartei weitere verfügbare Informationen. 

 
Art. 53             Zahlungen und Überweisungen 
1. Ausser unter den in Artikel 54 vorgesehenen Umständen verzichtet eine Ver- 
tragspartei auf Beschränkungen internationaler Überweisungen und Zahlungen für 
laufende Geschäfte und Kapitalbewegungen im Zusammenhang mit dem Dienstleis- 
tungshandel. 
2.  Dieses Kapitel lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die ihnen als 
Mitgliedern des Internationalen Währungsfonds (IWF) aus den Artikeln des Über- 
einkommens  über  den  Internationalen  Währungsfonds  erwachsen,  einschliesslich 
der Massnahmen im Zahlungsverkehr, die in Übereinstimmung mit dem Überein- 
kommen über den Internationalen Währungsfonds getroffen werden, unter der 
Voraussetzung unberührt, dass eine Vertragspartei ausser nach Artikel 54 oder auf 
Ersuchen des IWF keine Beschränkungen für Kapitalbewegungen erlässt, die mit 
ihren Pflichten aus diesem Kapitel in Bezug auf solche Bewegungen unvereinbar 
sind. 

 
Art. 54             Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz 
1.  Die  Vertragsparteien  bemühen  sich,  die  Einführung  handelsbeschränkender 
Massnahmen aus Zahlungsbilanzgründen zu vermeiden. 
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2.  Bei  bestehenden  oder  drohenden  schwerwiegenden  Zahlungsbilanzstörungen 
oder externen Zahlungsschwierigkeiten kann eine Vertragspartei für den Dienstleis- 
tungshandel Beschränkungen einführen oder beibehalten, die auch Zahlungen oder 
Überweisungen für Geschäfte umfassen können. 
3.  Die von  einer Vertragspartei eingeführten oder beibehaltenen Beschränkungen 
nach Absatz 2: 

(a)    stellen sicher, dass die andere Vertragspartei ebenso günstig behandelt wird 
wie jedwelche Nichtvertragspartei; 

(b)   sind mit dem Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds ver- 
einbar; 

(c)    vermeiden eine unnötige Schädigung der Handels-, Wirtschafts- oder finan- 
ziellen Interessen der anderen Vertragspartei; 

(d)   gehen  nicht  über  diejenigen  hinaus,  die  zur  Behebung  der  in  Absatz 2 
genannten Umstände erforderlich sind; und 

(e)   gelten  nur  vorübergehend und  werden  bei  Verbesserung  der  in  Absatz 2 
genannten Lage schrittweise abgebaut. 

4.  Bei der Beurteilung der Auswirkungen solcher Beschränkungen kann eine Ver- 
tragspartei der Erbringung solcher Dienstleistungen Vorrang geben, die für ihr 
Wirtschaftsprogramm von grösserer Bedeutung sind. Derartige Beschränkungen 
dürfen jedoch nicht zum Schutz eines bestimmten Dienstleistungssektors eingeführt 
oder aufrechterhalten werden. 
5.  Alle nach Absatz 2 eingeführten oder aufrechterhaltenen Beschränkungen oder 
Änderungen dieser Beschränkungen werden der anderen Vertragspartei umgehend 
notifiziert. 

 
Art. 55             Allgemeine Ausnahmen 
Unter der Voraussetzung, dass Massnahmen nicht in einer Weise angewendet wer- 
den, die ein Mittel zu willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskriminierung unter 
Ländern, in denen gleiche Bedingungen herrschen, oder eine verdeckte Beschrän- 
kung für den Dienstleistungshandel darstellen würde, hindert dieses Kapitel nicht die 
Einführung oder Durchsetzung von Massnahmen einer Vertragspartei: 

(a)    die erforderlich sind, um die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung auf- 
rechtzuerhalten; 
Anmerkung: Die Ausnahmeregelung in Bezug auf die öffentliche Ordnung kann nur in 
Anspruch genommen werden, wenn eine tatsächliche, ausreichend schwerwiegende 
Bedrohung der Grundwerte der Gesellschaft vorliegt. 

(b)   die erforderlich sind, um das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tie- 
ren oder Pflanzen zu schützen; 

(c)   die erforderlich sind, um die Einhaltung von Rechtsvorschriften zu gewähr- 
leisten, die nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Kapitels ste- 
hen, einschliesslich solcher: 
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(i)     zur Verhinderung irreführender und betrügerischer Geschäftspraktiken 

oder zur Regelung der Folgen einer Leistungsstörung bei Dienstleis- 
tungsverträgen; 

(ii)   zum Persönlichkeitsschutz bei der Verarbeitung und Weitergabe perso- 
nenbezogener Daten und zum Schutz der Vertraulichkeit von persönli- 
chen Aufzeichnungen und der Rechnungsführung; und 

(iii) zur Wahrung der Sicherheit; 
(d)   die mit Artikel 47 unvereinbar sind, sofern die unterschiedliche Behandlung 

darauf abzielt, eine gerechte oder tatsächlich wirksame Festsetzung oder 
Erhebung direkter Steuern in Bezug auf Dienstleistungen oder Dienstleis- 
tungserbringer der anderen Vertragspartei zu gewährleisten; 
Anmerkung: Massnahmen, die auf eine gerechte oder tatsächlich wirksame Festset- 
zung oder Erhebung direkter Steuern abzielen, umfassen Massnahmen einer Vertrags- 
partei im Rahmen ihres Steuersystems, die: 
(i)     für gebietsfremde Dienstleistungserbringer in Anerkennung der Tatsache gelten, 

dass sich die Steuerpflicht Gebietsfremder nach den Besteuerungsgrundlagen 
richtet, die im Gebiet der Vertragspartei ihren Ursprung haben oder dort gelegen 
sind; 

(ii)  für Gebietsfremde gelten, um die Festsetzung oder die Erhebung von Steuern im 
Gebiet der Vertragspartei zu gewährleisten; 

(iii) für  Gebietsfremde  oder  Gebietsansässige  gelten,  um  Steuervermeidung  oder 
-hinterziehung zu verhindern, einschliesslich Massnahmen, die die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften gewährleisten; 

(iv) für Dienstleistungsnutzer gelten, die in dem oder von dem Gebiet der anderen 
Vertragspartei aus erbracht werden, um die Besteuerung der Nutzer oder die 
Erhebung von Steuern aus Quellen im Gebiet der Vertragspartei zu gewährleisten; 

(v) zwischen Dienstleistungserbringern unterscheiden, die hinsichtlich weltweiter 
Besteuerungsgrundlagen der Steuer unterliegen, und anderen Dienstleistungser- 
bringern, in Anerkennung des Unterschieds in der Art der Steuerbemessungs- 
grundlage zwischen beiden; oder 

(vi) dazu dienen, Einkommen, Gewinn, Wertzuwachs, Verlust, Abzüge oder anre- 
chenbare Beträge in Bezug auf gebietsansässige Personen oder Niederlassungen 
oder verbundene Personen oder Niederlassungen derselben Person zu ermitteln, 
zuzuordnen oder aufzuteilen, um die Steuerbemessungsgrundlage der Vertrags- 
partei zu sichern. 

Die steuerlichen Bestimmungen oder Begriffe in diesem Absatz und dieser Anmer- 
kung werden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Definitionen und Begriffen 
des innerstaatlichen Rechts oder gleichwertigen oder ähnlichen Definitionen und 
Begriffen der Vertragspartei, die die Massnahme trifft, ausgelegt. 

(e)   die mit Artikel 45 unvereinbar sind, sofern die unterschiedliche Behandlung 
auf einem Doppelbesteuerungsabkommen oder auf Bestimmungen zur Ver- 
meidung der Doppelbesteuerung in einer anderen internationalen Überein- 
kunft, durch die die Vertragspartei gebunden ist, beruht. 

 
Art. 56 Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit 
Keine Bestimmung dieses Kapitels soll dahingehend ausgelegt werden, dass: 

(a)   sie einer Vertragspartei die Verpflichtung auferlegt, Auskünfte zu erteilen, 
deren Offenlegung nach ihrer Auffassung ihren wesentlichen Sicherheitsin- 
teressen zuwiderläuft; 
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(b)   eine Vertragspartei daran gehindert wird, Massnahmen zu treffen, die sie zum 

Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen als erforderlich erachtet: 
(i)    in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen, die unmittelbar oder 

mittelbar der Versorgung einer militärischen Einrichtung dienen; 
(ii)   in Bezug auf spaltbare und fusionsfähige Stoffe oder die Rohstoffe, aus 

denen sie erzeugt werden; 
(iii) in Kriegszeiten oder bei anderen ernsthaften internationalen Spannun- 

gen; oder 
(c)    eine  Vertragspartei daran  gehindert wird,  eine  Massnahme zur  Erfüllung 

ihrer Pflichten aufgrund der Charta der Vereinten Nationen zur Erhaltung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu treffen. 

 
Art. 57             Vorbehaltslisten 
1.  Die  Vorbehaltsliste  der  Vertragsparteien  nach  den  Artikeln  45–47  wird  in 
Anhang III aufgeführt. 
2.  Die in Anhang III aufgeführte Vorbehaltsliste einer Vertragspartei sieht vor: 

(a)    bestehende Massnahmen, die die Vertragspartei beibehalten, jederzeit erneu- 
ern oder, ohne den Stand der Vereinbarkeit mit den Artikeln 45–47 zu ver- 
mindern, ändern kann; und 

(b)   Massnahmen,  die  die  Vertragspartei  einführen,  beibehalten  oder  ändern 
kann. 

 
Art. 58             Änderung der Vorbehaltslisten 
1. Eine Vertragspartei notifiziert der anderen Vertragspartei ihre Absicht, ihre in 
Anhang III aufgeführte Vorbehaltsliste zu ändern. Auf schriftliches ersuchen der 
anderen Vertragspartei innert 30 Tagen nach Erhalt der Notifikation halten die 
Vertragsparteien Konsultationen über alle notwendigen Ausgleichsmassnahmen ab, 
um sicherzustellen, dass der allgemeine Stand gegenseitig vorteilhafter Verpflich- 
tungen nach diesem Kapitel nicht vermindert wird. Erreichen die Vertragsparteien 
innert 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultationen keine Ausgleichsver- 
einbarung, so kann die Vertragspartei, die die Notifikation erhalten hat, die Angele- 
genheit einem Schiedsverfahren durch ein Schiedsgericht unterbreiten, das nach den 
Verfahren gemäss Artikel 141 Absätze 3–7 eingesetzt wird. Ein solches Schiedsge- 
richt legt sein Ergebnis darüber vor, wie sichergestellt werden kann, dass der allge- 
meine Stand gegenseitig vorteilhafter Verpflichtungen nach diesem Kapitel nicht 
vermindert wird. Artikel 143 gilt mutatis mutandis für die Verfahren eines solchen 
Schiedsgerichts. 
2.  Werden  keine  Konsultationen  verlangt  oder  hat  die  Vertragspartei,  die  nach 
Absatz 1 notifiziert hat, Ausgleichsmassnahmen gemäss Vereinbarung der Vertrags- 
parteien oder in Übereinstimmung mit dem Ergebnis des Schiedsverfahrens getrof- 
fen, so wird in Übereinstimmung mit den Verfahren nach Artikel 152 die Änderung 
in Anhang III eingefügt. 
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3.  Hat eine Vertragspartei in Bezug auf die Änderung, die sie für ihre in Anhang III 
aufgeführte Vorbehaltsliste beabsichtigt hat, in Übereinstimmung mit Artikel XXI 
GATS  eine  Ausgleichsmassnahme  zum  Vorteil  der  anderen  Vertragspartei  als 
«betroffenem Mitglied» getroffen, so  werden die Vertragsparteien so  gestellt, als 
hätten sie eine Ausgleichsvereinbarung nach Absatz 1 mit denselben Folgen wie 
nach den erwähnten vereinbarten Ausgleichsmassnahmen erreicht. 

 
Art. 59             Transparenz 
1. Jede Vertragspartei veröffentlicht umgehend und, von Notlagen abgesehen, 
spätestens zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens alle einschlägigen allgemeingültigen 
Massnahmen, die sich auf die Anwendung dieses Kapitels beziehen oder sie betref- 
fen. Internationale Abkommen, die für den Dienstleistungshandel gelten oder ihn 
betreffen und die eine Vertragspartei unterzeichnet hat, sind ebenfalls zu veröffent- 
lichen. 
2.  Soweit eine Veröffentlichung nach Absatz 1 nicht möglich ist, wird die Informa- 
tion auf andere Weise öffentlich zugänglich gemacht. 

 
Art. 60             Überprüfung 
Mit dem Ziel, den Dienstleistungshandel zwischen ihnen weiter zu liberalisieren, 
überprüfen die Vertragsparteien mindestens alle zwei Jahre oder, falls vereinbart, 
öfter ihre in Anhang III aufgeführten Vorbehaltslisten. Die erste Überprüfung findet 
spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens statt. 
2. Liberalisiert eine Vertragspartei nach Inkrafttreten dieses Abkommens einseitig 
einen Dienstleistungssektor, Teilsektoren davon oder Dienstleistungstätigkeiten, so 
prüft sie jedes Ersuchen der anderen Vertragspartei, diese einseitige Liberalisierung 
in dieses Abkommen aufzunehmen. 

 
Art. 61             Anhänge 
Die Anhänge III, IV, V, VI und VII bilden einen integralen Bestandteil dieses 
Kapitels. 

 


